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Stellungnahme: Änderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die In-
solvenzentschädigung (AVIG) – Zusatzfinanzierung der Arbeitslosenversicherung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Parmelin, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Für die Möglichkeit, uns zur Änderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und 
die Insolvenzentschädigung (Zusatzfinanzierung der Arbeitslosenversicherung [ALV]) vernehmen zu lassen, dan-
ken wir Ihnen bestens. 

Die Corona-Krise hat die Schweizer Wirtschaft unter Einschluss des Arbeitsmarkts stark getroffen. Die Nutzung 
der Kurzarbeitsentschädigung (KAE) ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt. Gemäss dem erläu-
ternden Bericht wurden im April für rund 36 Prozent aller angestellten Personen in der Schweiz KAE genehmigt. 
Dies hat natürlich eine grosse finanzielle Belastung der ALV zur Folge. Ohne finanzielle Unterstützung des Bundes 
im laufenden Jahr würde die ALV-Schuldenbremse aktiviert. 

In Anbetracht dieser aussergewöhnlichen Situation können wir uns mit den befristeten Gesetzesänderungen 
einverstanden erklären. 

Ist abzusehen, dass der Bund die ALV auch im Jahr 2021 ausserordentlich unterstützen muss, ist ebenfalls eine 
Erhöhung der Lohnbeiträge zu prüfen. 

Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen bei Ihren 
Beschlüssen. 

Freundliche Grüsse 
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